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Beschluß 
Uber das Statut der 

„DEUTSCHEN LUFTHANSA“.
Vom 14. November 1957

Für die „DEUTSCHE LUFTHANSA“ wird auf Grund 
des § 3 Abs. 1 der Ersten Durchführungsbestimmung 
vom 7. April 1952 zur Verordnung über Maßnahmen 
zur Einführung de6 Prinzips der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in den Betrieben der volkseigenen 
Wirtschaft (GBl. S. 287) folgendes Statut erlassen:

§ 1
Rechtliche Stellung

(1) Die „DEUTSCHE LUFTHANSA“ ist ein volks
eigener Betrieb im Sinne des § 1 der Verordnung vom 
20. März 1952 über Maßnahmen zur Einführung des 
Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung in 
den Betrieben der volkseigenen Wirtschaft (GBl. S. 225). 
Die „DEUTSCHE LUFTHANSA“ wirtschaftet selb
ständig und rechnet in eigener Verantwortung ab. Sie 
arbeitet nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Rech
nungsführung und ist als Planträger für die Durch
führung der ihr übertragenen Planaufgaben verant
wortlich.
. (2) Die Dienstaufsicht übt der zuständige Stellver
treter des Vorsitzenden des Ministerrates aus.

§ 2
Bezeichnung

(1) Der Betrieb führt im Rechtsverkehr den Namen 
„DEUTSCHE LUFTHANSA“ (DLH).

(2) Die „DEUTSCHE LUFTHANSA“ führt eine 
Dienstflagge.

§ 3
Sitz

Der Sitz der „DEUTSCHEN LUFTHANSA“ ist 
Berlin,

§ 4 
Aufgaben

(1) Die Aufgaben der „DEUTSCHEN LUFTHANSA“ 
bestehen insbesondere in folgendem:

Durchführung des Luftverkehrs mit eigenen oder 
gecharterten Luftfahrzeugen;
Verkauf von Flugscheinen und sonstigen Trans
portdokumenten für die eigenen Limen und für 
Linien anderer Luftverkehrsunternehmen; 
Beförderung von Personen, Reisegepäck, Fraeht- 
und Postgütern auf dgm Luftwege;
Durchführung von Erlügen für geologische, geo
dätische, kartographische und meteorologische 
Zwecke sowie für Aufgaben auf dem Gebiet der 
Forschung, der Schädlingsbekämpfung und für an
dere Aufgaben land- und forstwirtschaftlicher Art; 
Errichtung eines Lufttaxiverkehrs, Durchführung 
von Rund-, Werbe- und Schauflügen u. a. m.

(2) Die „DEUTSCHE LUFTHANSA“ ist berechtigt, 
Verträge mit anderen Luftverkehrsunternehmen — 
auch des Auslandes — über kommerzielle oder tech
nische Zusammenarbeit, Agenturverträge über den 
Verkauf von Flugscheinen und sonstigen Transport-
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